
Martin Große Hüttmann, M.A., arbeitet
am Europäischen Zentrum für Föderalis-
mus-Forschung (EZFF) der Universität Tü-
bingen und ist Lehrbeauftragter am Insti-
tut für Politikwissenschaft.

Der deutsche Föderalismus ist ins Gerede
gekommen. Dabei setzt die Kritik weni-
ger am föderalen Charakter der Bundes-
republik an, sondern an der Realität des
deutschen föderalistischen Systems mit
seinen ihm eigenen Nachteilen, die mit
dem Begriff Politikverflechtung beschrie-
ben werden.
Wenn die Debatte um den deutschen Fö-
deralismus auch vor dem Hintergrund
knapper Kassen und eines kostspieligen
Länderfinanzausgleichs geführt wird, so
ist sie nicht allein als Verteilungskampf zu
sehen. Vielmehr stehen sich hier unter-
schiedliche Leitbilder gegenüber: das her-
kömmliche Konzept des kooperativen Fö-
deralismus und die Idee des Wettbe-
werbsföderalismus, die die ganze Diskus-
sion ausgelöst hat.
Doch bei aller offensichtlichen Reformbe-
dürftigkeit des deutschen Föderalismus
sollten sich die Reformvorschläge nicht zu
sehr an bestimmten Modellen orientieren
und auf sie fixieren. Damit wird der Blick-
winkel eingeengt und das Gespür für
Durchführbarkeit geht hierbei verloren.

Red.

Die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands steht zur 
Debatte

Das Wortspiel mit dem klassischen Grund-
satz der Gewaltenteilung (checkes and ba-
lances) soll die zentralen Aspekte der aktu-
ellen Föderalismus-Debatte widerspiegeln:
im Kern geht es um die Frage nach der Zu-
kunftsfähigkeit des Bundes und seiner
Gliedstaaten in einem globalen Wettbe-
werb, konkret um die Fairneß des födera-
len Länderfinanzausgleichs und um die
„richtige“ Verteilung von Kompetenzen
und finanziellen Ressourcen im deutschen
Mehrebenensystem.1

Im Sommer 1997 begann eine breitere öf-
fentliche Diskussion um diese Fragen. Da-
mals standen der Bundesrat und der Ver-
mittlungsausschuß in der öffentlichen Kri-
tik, da die SPD-Mehrheit in der Länder-
kammer eine von der Regierung Kohl vor-
gelegte Steuerreform blockierte und
schließlich zum Scheitern brachte. Die Ge-
sellschaft für deutsche Sprache wählte
1997 deshalb „Reformstau“ zum Wort des
Jahres. Begründet wurde diese Wahl
damit, daß dieser Begriff das politische
Leben in jenem Jahr in besonderem Maße
kennzeichne. Der Vorwurf der konservativ-
liberalen Koalition unter dem damaligen
Kanzler Helmut Kohl an die SPD lautete,

daß sie in „unzulässiger Weise“ den Bun-
desrat als parteipolitisches „Blockadein-
strument“ mißbrauche und dringend not-
wendige Gesetzesinitiativen verhindere.2

Während diese Diskussion als erste Anzei-
chen des kommenden Wahlkampfes zum
Bundestag verstanden werden konnten,
waren in der öffentlichen Diskussion paral-
lel dazu und unabhängig davon Stimmen
von einzelnen Ländern zu vernehmen, die
mit Blick auf die Sozialversicherungssyste-
me und das System des Länderfinanzaus-
gleichs für einen „Wettbewerbsföderalis-
mus“ warben, der die geltende komplexe
Konstruktion des Ausgleichs und der Um-
verteilung ändern sollte. Ein dritter Punkt,
der im Zusammenhang mit der Diskussion
um die Leistungsfähigkeit des föderalen
Systems in der Bundesrepublik Deutsch-
land in dieser Diskussion der Jahre 1997
und folgende aufgegriffen wurde, waren
Forderungen von verschiedener Seite nach
einer Länderneugliederung.
Während noch vor zehn Jahren anläßlich
des 40. Jahrestages der Gründung der Bun-
desrepublik dem Föderalismus von politi-
scher Seite hohe Verdienste u.a. für die
Stabilität der Nachkriegs-Demokratie in
Deutschland und das hohe Maß an gesell-
schaftlicher und ökonomischer Homoge-
nität zugeschrieben wurden, scheint heute
der deutsche Bundesstaat – im fünften
Jahrzehnt seiner unwiderruflichen Veran-
kerung im Grundgesetz – Anlaß zu breiter
Kritik zu geben.3 Diese Kritik zielt auf die
angebliche Unbeweglichkeit und man-
gelnde Effizienz des auf Konsens orientier-
ten Entscheidungsprozesses in Deutsch-
land, in dem sowohl Bund als auch Länder
die Möglichkeiten hätten, sich gegenseitig
zu blockieren. So ließe sich zu Recht fra-
gen, welchen Wert ein Föderalismus über-
haupt noch haben kann, der „seine Ener-
gie darauf konzentriert, in Bonn und Brüs-
sel Entscheidungen zu verhindern, aber
nichts dafür tut, daß die Länder selbst sich
durch Vielfalt und Ideen auszeichnen“
(Dettling 1997). Da die Föderalismus-Kritik
gerade von einem Vertreter der Wirt-
schaftsverbände angestoßen wurde und
im Zusammenhang mit der Debatte um
den „Standort Deutschland“ zu sehen ist,
schien die Diskussion auf die von dem Bre-
mer Föderalismusforscher Roland Lhotta
überspitzt formulierte Frage abzuzielen:
„Brauchen wir im Zuge der (…) Globalisie-
rung und des dräuenden Turbo-Kapitalis-
mus jetzt den Turbo-Föderalismus, um den
Standort Deutschland auf Vordermann zu
bringen?“ (Lhotta 1998: 86).

Die Konkurrenz unterschiedlicher
Leitbilder

Die intensive Auseinandersetzung in der
Öffentlichkeit mit dem Thema Bundes-

staatlichkeit und Effizienz des politischen
Entscheidungsprozesses in jüngster Zeit
läßt ohne Zweifel verschiedene Interpreta-
tionen zu. Wir vertreten in diesem Beitrag
die These, daß die in der Öffentlichkeit
und von politischer und wissenschaftlicher
Seite geführte Diskussion um die „Verfas-
sung“ des deutschen Bundesstaates primär
Ausdruck einer Konkurrenz unterschiedli-
cher Leitbilder des Föderalismus ist. In der
Hauptsache geht es darum, dem bislang
vorherrschenden Konzept eines „koopera-
tiven Föderalismus“ eine Alternative ge-
genüberzustellen – das Leitbild eines
„Wettbewerbs-“ oder „Konkurrenzfö-
deralismus“.
Die aktuelle Föderalismusdiskussion in
Deutschland ist in ihrer vollen Dimension
nur dann zu verstehen, wenn nicht nur
die materiellen und politischen Interessen
der beteiligten Akteure und Länder in
den Blick genommen werden, sondern
auch und vor allem die Ideen, Leitbilder
und „Philosophien“ des Föderalismus, die
hinter den entsprechenden Reformvor-
schlägen und Kritiken am bestehenden
System des Föderalismus und seinen Insti-
tutionen – wie etwa dem Bundesrat und
dem Finanzausgleich – stehen. Es geht
zwar in der Tat um viel Geld im bestehen-
den System des Finanzausgleichs. Denn es
werden etwa 33 Mrd. DM jährlich zwi-
schen dem Bund und den Ländern hin-
und herbewegt. Die Finanzministerin von
Brandenburg, Wilma Simon, hat in einem
Papier anschaulich gemacht, was das
heißt: „Für die gleiche Summe müßte ein
Lottospieler 630 Jahre lang jedes Wo-
chenende 1 Mio DM gewinnen.“4 Ange-
sichts der angespannten Haushaltslage in
allen Bundesländern konnte es daher
kaum überraschen, daß die sogenannten
„Geberländer“ eine Debatte um Zweck
und Umfang des Länderfinanzausgleichs
eröffnet haben. Aus politischer und wis-
senschaftlicher Sicht ist es aber nicht nur
interessant, zu beobachten und zu unter-
suchen, welche Korrekturen am beste-
henden Ausgleichssystem möglicherweise
vorgenommen werden können. Denn
entgegen einer weitverbreiteten Mei-
nung werden Verhandlungen und Vertei-
lungskonflikte nicht nur „durch die op-
portunistischen und egoistischen Interes-
sen von Akteuren bestimmt (…), sondern
durch die Auseinandersetzung unter-
schiedlicher Überzeugungssysteme“
(Braun 1998: 801). In diesem Beitrag soll
die Debatte um den Föderalismus und
den Finanzausgleich nicht allein als
Kampf um knappe Güter dargestellt wer-
den, sondern als normativer Ideenwett-
streit, als Konkurrenz von „Übersetzungs-
systemen“ (belief systems) und als Aus-
einandersetzung um das „richtige“ Ver-
ständnis des Föderalismus. 
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In einer vielbeachteten und heftig disku-
tieren Analyse des deutschen Föderalis-
mus, dem eine Entwicklung hin zum „ver-
kappten Einheitsstaat“ (so der Titel der Ar-
beit) bescheinigt wurde, konnte die Poli-
tikwissenschaftlerin Heidrun Abromeit
noch zu Recht darauf hinweisen, daß es in
der Bundesrepublik keinen „Hüter“ für
das Konzept des Konkurrenzföderalismus
gebe (Abromeit 1992: 131, 143). Gerade
einmal fünf Jahre später ist der Begriff
„Konkurrenzföderalismus“ oder „Wettbe-
werbsföderalismus“ aus keiner öffentli-
chen Rede oder wissenschaftlichem Kom-
mentar mehr wegzudenken. Das Leitbild
des Wettbewerbsföderalismus wird dabei
in der Regel als Orientierungspunkt und
Maßstab für eine grundlegende Reform
des bestehenden Systems diskutiert und
zum Lackmustest für die Überlebensfähig-
keit des deutschen Bundesstaates im eu-
ropäischen und globalen Wettbewerb ge-
macht. Doch zunächst einige Sätze zum
theoretischen Hintergrund dieses Beitra-
ges.

Eine Neubewertung von Ideen und
Leitbildern in der Politik

In der neueren politikwissenschaftlichen
Literatur wird die Bedeutung von Ideen,
Weltbildern oder Leitbildern in der Politik
wieder verstärkt in den Blick genommen.5

Dabei gehen die Ideen-Ansätze davon
aus, daß politisches Handeln nicht in er-
ster Linie von Interessen und ihrem Aus-
tausch geprägt sei, sondern von Ideen.
Ideen und Vorstellungen („Philosophi-
en“) darüber, wie die politische, ökono-
mische oder soziale „Welt“ sei bzw. sein
sollte, werden hier den Interessen voran-
gestellt. Interessen würden erst auf der
Basis von bestimmten Vorstellungen und
Ideen über die „Welt“ entstehen und arti-
kuliert. Ideen werden dabei verstanden
als „Wissen über die Wirklichkeit (…),
wobei der Begriff ,Wissen‘ nicht nur harte
Daten einschließt, sondern auch Normen
und ästhetische Urteile und Vorstellun-
gen über die Identität des Akteurs im Ver-
hältnis zu anderen Akteuren“ (Jachten-
fuchs 1995: 428). Das bedeutet, daß die
Analyse von Interessen immer auch die
dahinterliegenden Ideen und Leitbilder
bedenken muß, da nur so das Verhalten
bestimmter Akteure zu erklären ist. Die
Ideen sind sozusagen die „Brille“, durch
die einzelne Akteure – in unserem Fall
etwa die Länder – die politische Wirklich-
keit wahrnehmen und darauf basierend
ihre Interessen definieren und artikulie-
ren. So betont Heinrich Schneider (1992:
4), Leitbilder seien „nicht nur Zielvorstel-
lungen, sondern auch Wahrnehmungs-
und Deutungsmuster der je gegebenen
Situation, und beide Dimensionen sind
dialektisch aufeinander bezogen.“6 Leit-
bilder geben nicht nur eine bestimmte
Richtung und Finalität des politischen
Prozesses an, sondern spielen eine zentra-
le Rolle schon bei der subjektiv vorge-
prägten Wahrnehmung des Ist-Zustan-
des. Diese Definition von Leitbild kann
uns helfen, die teilweise sehr unterschied-
liche Wahrnehmung und Deutung eines
politischen Zustandes (hier: des Bundes-
staates) plausibel zu machen.

Warum überhaupt Föderalismus?

In rechts- und politikwissenschaftlichen
Hand- und Lehrbüchern und auch in der
öffentlichen Diskussion werden dem Fö-
deralismus als politisches Organisations-
prinzip eine Reihe von Eigenschaften und
Besonderheiten zugeschrieben, die aus
der politischen Praxis in föderal organi-
sierten Staaten abgeleitet wurden und die
rechts- und politikwissenschaftliche Theo-
riediskussion bestimmen. Diese Besonder-
heiten dienen aber auch der Rechtferti-
gung bzw. der Legitimation des Föderalis-
mus. Zugleich wird kritisch von einem „Tu-
gendkatalog“ des Föderalismus gespro-
chen (vgl. Kisker 1985). 
Eine Liste mit Rechtfertigungsgründen für
den Föderalismus haben Kilper/Lhotta
(1996: 58–61) zusammengestellt. Danach
erlaubt der Föderalismus sachgerechte, an
den Verhältnissen „vor Ort“ orientierte
Problemlösungen und Entscheidungen; die
Teilung von Aufgaben und politischer Ver-
antwortung zwischen verschiedenen Ebe-
nen entlastet die Zentrale; Föderalismus er-
höht die Möglichkeiten, sich demokratisch
zu engagieren (territorial democracy); er
ermöglicht einen Minderheitenschutz; er
fördert den ökonomischen, kulturellen
und politischen Wettbewerb; er erleichtert
die Integration von Gesellschaften, die
durch konfessionelle, sprachlich-kulturelle,
sozio-ökonomische und politische Hetero-
genität gekennzeichnet sind; er bietet
Schutz vor Zentralismus und ergänzt die in
liberalen Demokratien klassische horizon-
tale Gewaltenteilung zwischen Legislative,
Exekutive und Judikative durch eine verti-
kale Trennung bzw. Verschränkung der Ge-
walten zwischen dem Zentralstaat und den
territorialen Untereinheiten.
Neben diesem „theoretischen“ Föderalis-
mus gibt es aber auch einen – von diesem
häufig abweichenden – „real existieren-
den“ Föderalismus, der deshalb entspre-
chender Kritik von politischer und vor
allem von wissenschaftlicher Seite ausge-
setzt ist: „Der Bundesstaat wird allgemein
akzeptiert – allerdings nicht so, wie er
praktisch verwirklicht ist“ (Benz 1989: 181).
In der Kritik steht vor allem die Ausprä-
gung des deutschen Föderalismus als „ko-
operativer Bundesstaat“, und die damit
zusammenhängende Politik- und Verwal-
tungsverflechtung, das hohe Maß an Inter-
dependenz zwischen Bund und Ländern
bei der Planung, Entscheidung und Umset-
zung von politischen Maßnahmen.
Das Stichwort, das hier eine zentrale Rolle
spielt und die Eigenheiten der deutschen
Fassung des kooperativen Föderalismus
auf den Punkt bringt, ist das der „Poli-
tikverflechtung“.7 Der von Scharpf, Reis-
sert und Schnabel (1976) eingeführte Be-
griff soll die im deutschen Föderalismus
der Nachkriegszeit vorherrschende Ent-
scheidungsstruktur veranschaulichen, wo-
nach die Mehrzahl der öffentlichen Auf-
gaben nicht durch getrennte Entscheidun-
gen des Bundes oder der Länder, sondern
durch das enge und institutionalisierte Zu-
sammenwirken von Bund und Ländern
bzw. durch die Kooperation zwischen Län-
dern wahrgenommen wird („kooperati-
ver Föderalismus“). Die Formen und die
Intensität der Zusammenarbeit und der

Politikverflechtung haben in der Vergan-
genheit stetig zugenommen. Verantwort-
lich gemacht werden dafür die auf politi-
sche und gesellschaftliche Homogenität
und „Einheitlichkeit der Lebensverhältnis-
se“ ausgerichtete politische Kultur in
Deutschland. Gerade aber die kleinen und
finanzschwächeren Länder konnten ein-
zelne Aufgaben allein nicht bewältigen.
Durch die deutsche Einheit und die Erwei-
terung der Bundesrepublik um fünf klei-
nere und im Vergleich zu den „alten“ Län-
dern extrem finanzschwache Länder ist
der Druck auf den Bund, sich finanziell zu
engagieren, noch gewachsen. Ein weite-
rer Punkt, der die Politikverflechtung in
den letzten Jahrzehnten erhöhte, war der
Wandel der Staatsaufgaben.8

Die finanzielle und koordinierende Betei-
ligung des Bundes an den Aufgaben der
einzelnen Länder kann auch als Versuch
angesehen werden, dem Bund unter den
Bedingungen abnehmender Gestaltungs-
möglichkeiten den Einfluß auf gesamt-
staatliche Aufgaben wie etwa Konjunk-
tur- und Raumordnungspolitik zurückzu-
geben. Ein letzter Punkt, der genannt
werden muß, um die Entwicklung und Ro-
bustheit der Politikverflechtung zu er-
klären, ist, daß sie häufig im Interesse der
Akteure in den Regierungen und Verwal-
tungen von Bund und Ländern liegt. Denn
die Politikverflechtung „entschädigt“ den
Verlust der Länder, eigenständig handeln
zu können, durch die im Gegenzug ge-
stattete Möglichkeit, an der Bundesge-
setzgebung und an gesamtstaatlicher Ko-
ordination mitzuwirken; zudem erlaubt
die Politikverflechtung, daß sich Bundes-
und Landespolitiker die Erfolge teilen und
Mißerfolge gegenseitig zuschieben könn-
ten (blame avoidance), und schließlich
können Fachpolitiker und Verwaltungen
auf Bundes- wie Länderebene die Durch-
setzung von Programmen häufig erst
durch den Hinweis erreichen, die jeweils
andere Ebene würde die Ausgaben mitfi-
nanzieren. Diese Entwicklung des deut-
schen Föderalismus hat natürlich eine
Reihe von Kritikern auf den Plan gerufen.

Der Vorwurf von Zentralisierung 
und Trägheit

Eine Konstante in der wissenschaftlichen
Föderalismus-Kritik stellt die Frage dar, ob
der deutsche Bundesstaat zu politischer
Steuerung „in sachlich-zeitlicher, sozial
anspruchsvoller, längerfristig konzipierter
und in einer zur Umverteilung fähigen
Weise“ fähig sei (Schmidt 1994: 77). Viele
Analysen aus den letzten Jahrzehnten
sind zu dem Ergebnis gekommen, daß der
deutsche Föderalismus politische Steue-
rung nur unter einem (im Vergleich zu an-
deren Staaten) erhöhten Preis zu leisten in
der Lage sei.9 Die Debatte um die Pro-
blemlösungskapazität und die politischen
Probleme im deutschen Föderalismus krei-
sen um mehrere Fragen, die teilweise eng
miteinander verflochten sind.
1. Ein Vorwurf an den deutschen Födera-
lismus ist, daß die Politikverflechtung zu
einer Zentralisierung führe. „Zentralisie-
rung“ wird in dem Sinne wahrgenommen,
daß immer mehr Kompetenzen und
Steuerungskapazitäten von den unteren
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Einheiten (Länder und Kommunen) auf
die Ebene des Zentralstaates übertragen
werden und damit das Prinzip der Subsi-
diarität und der regionalen und lokalen
Autonomie verletzt wird. Gegen diese
Zentralisierungsthese kann eingewandt
werden, daß diese Tendenz zur Zentrali-
sierung kompensiert wurde durch eine
wachsende Beteiligung und Einbindung
der Länder in die Bundespolitik. Das Er-
gebnis war weniger ein zentralistischer
Staat als vielmehr der „unitarische Bun-
desstaat“ (Hesse 1962). Die „Verlierer“
dieser Entwicklung waren weniger die
Länder und noch weniger die Landesre-
gierungen als vielmehr die Landesparla-
mente, die eine „Entwertung“ (Schmidt
1994: 77) ihrer Rolle zusätzlich im Bereich
der europäischen Integration erfahren
mußten, diese konnten sie in jüngster Zeit
durch institutionelle Vorkehrungen teil-
weise wieder gutmachen.10

2. Die Trägheit und Langsamkeit des politi-
schen Entscheidungsprozesses im Bundes-
staat gehört gewissermaßen zum Stan-
dardrepertoire der Föderalismuskritik. Die
große Zahl der am Willensbildungsprozeß
beteiligten Akteure und Gremien, der
Zwang zu Konsens und Konkordanz sowie
komplizierte Verfahren machen unmittel-
bare Reaktionen auf veränderte Situatio-
nen im Innern wie im Äußern gar nicht
oder nur unter erheblichem Kostenauf-
wand möglich. Das heißt – positiv gewen-
det – natürlich auch, daß sich die Politik in
Deutschland durch ein hohes Maß an Sta-
bilität und Erwartungssicherheit auszeich-
net und manche Probleme (z.B. Preisstabi-
litätspolitik) dadurch gut gelöst werden,
andere dagegen aber weniger gut ange-
packt werden können (etwa Fragen der
Umverteilung und des Ausgleichs). Das 
Argument, der Staatsaufbau in einem Bun-
desstaat mit 16 Landesregierungen, Lan-
desverwaltungen und Parlamenten
komme den Steuerzahler um vieles teurer
als ein Zentralstaat mit einer Regierung,
einem Parlament und einer zentralen Ver-
waltung, ist immer wieder zu hören, be-
sonders im Zusammenhang mit der Frage,
ob eine Länderneugliederung und die Zu-
sammenlegung zu fünf oder sechs etwa
gleich starken Länder aus politischen und
wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll sei.

Demokratiedefizit und Strukturbruch

3. Durch die dem deutschen Föderalismus
eigene Politikverflechtung sind im politi-
schen Entscheidungsprozeß nicht die Par-
lamente die zentralen Akteure, sondern
die Ministerialbürokratien von Bund, Län-
dern und Gemeinden. Dies führt zu dem
Vorwurf, die Politikverflechtung führe zu
einem Demokratiedefizit im deutschen
Föderalismus. Entscheidungen können
kaum oder gar nicht einzelnen Akteuren
zugerechnet werden, da die Zusammenar-
beit zwischen Fachbürokratien und Fach-
politikern in den unzähligen Ausschüssen
und Bund-Länder-Gremien, den soge-
nannten „Fachbruderschaften“, einer di-
rekten demokratischen Kontrolle weitge-
hend entzogen sei. Diesen Schaltzentra-
len in der Politikverflechtung muß unter
bestimmten demokratietheoretischen Ge-
sichtspunkten ein „Legitimationsdefizit“

bescheinigt werden. Die Akzeptanz des
kooperativen Staates wird aber nicht nur
durch eine Beteiligung entsprechend de-
mokratisch legitimierter Akteure und Or-
gane gesichert, sondern auch mittels einer
„Legitimation durch Effektivität“, da eine
intensive Kooperation und Abstimmung
auf allen Ebenen effektive Problemlösun-
gen ermöglicht. Diese Form von „Out-
put“-Legitimation ist angesichts der zu lö-
senden Aufgaben im nationalen und eu-
ropäischen Rahmen nicht geringzuschät-
zen, es wird aber wiederholt darauf ver-
wiesen, daß eine solchermaßen „halbier-
te“ Legitimationsbasis auf Dauer unzurei-
chend sei (vgl. Benz 1998: 207).
4. In seiner 1976 veröffentlichten Analyse
zum „Parteienwettbewerb im Bundes-
staat“ vertrat Gerhard Lehmbruch die
These, das politische System der Bundesre-
publik Deutschland sei durch einen histo-
risch bedingten Strukturbruch gekenn-
zeichnet. Diesen „Strukturbruch“ sieht
Lehmbruch in den tendenziell sich aus-
schließenden Entscheidungsregeln, die im
Bundesstaat einerseits und im Parteiensy-
stem andererseits vorherrschen: Während
im Parteiensystem der politische Wettbe-
werb und die Mehrheitsregel zentral
seien, bildeten im Bundesstaat dagegen
Kooperation, Konsens und wechselseitige
Vetomöglichkeiten die Rahmenbedingun-
gen des Entscheidungsprozesses. Die Kon-
sequenz dieses Strukturbruchs sei, daß
sich beide Konfliktregelungsprinzipien
wechselseitig blockierten. „Entweder
läuft der Parteienwettbewerb infolge der
zunehmend erforderlich werdenden ,Po-
litikverflechtung‘ leer, oder aber er
blockiert das Funktionieren der bundes-
staatlichen Institutionen“ (Lehmbruch
1976: 124).
Aufgrund der politischen Situation in den
70er Jahren, mit einer sozial-liberalen Re-
gierung in Bonn und einer christdemokra-
tischen Mehrheit im Bundesrat, wurde der
klassische Parteienwettbewerb durch eine
Art „Allparteienkoalition“ ersetzt, da die
Mehrheitsverhältnisse in der Länderkam-
mer und die gewachsene Bedeutung des
Bundesrates im Entscheidungsprozeß eine
intensive Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit dem „politischen Gegner“ not-
wendig machten, um politische Program-
me (die der Zustimmung des Bundesrates
bedurften) realisieren zu können. Solche
Allparteienkompromisse waren nur zu er-
reichen, wenn Konsens und Konkordanz
an die Stelle von Konflikt und Mehrheits-
regel traten. Fritz Scharpf formuliert den
Sachverhalt in einem Zeitungsbeitrag vom
Juni 1997 so:
Das Grundgesetz, so Scharpf habe „nicht
nur ein schweizerisches Übermaß an Veto-
positionen geschaffen, sondern zugleich
die britische Konfrontation zwischen Re-
gierung und Oppostition zur Norm erho-
ben (…). In Bern müssen alle Parteien die
Kuh gemeinsam vom Eis bringen – und
alle wissen, daß das nur geht, wenn jeder
dem anderen seinen Teil am Erfolg gönnt.
In London gönnt keiner dem anderen
etwas, aber dafür kann die Mehrheit al-
lein regieren, und die Opposition erfüllt
ihre Kontrollfunktion, indem sie alle rea-
len und vermeintlichen Fehler der Regie-
rung öffentlich anprangert. Unsere Ver-

fassung dagegen verlangt von den Partei-
en, daß sie wie die britischen öffentlich
aufeinander einprügeln und wie die
schweizerischen vertrauensvoll zusam-
menarbeiten sollen. Das kann nicht gut-
gehen“ (Scharpf 1997).

Die „Politikverflechtungs-Falle“

5. In einem vielbeachteten Beitrag, in dem
der deutsche Föderalismus und das System
der Europäischen Gemeinschaft vergli-
chen und strukturelle Ähnlichkeiten her-
ausgearbeitet wurden, formulierte Fritz
Scharpf die These von der „Politikverflech-
tungs-Falle“ (Scharpf 1985). Die Beobach-
tung, daß beide untersuchten Systeme, EG
wie Föderalismus in Deutschland, häufig
suboptimale Politikergebnisse hervorbrin-
gen, wurde mit charakteristischen Pro-
blemlösungs-Defiziten der Politikverflech-
tung erklärt, für die Scharpf zwei institu-
tionelle Bedingungen verantwortlich
machte: erstens die Tatsache, daß die Ent-
scheidungen auf der höheren Ebene von
der Zustimmung von Regierungen der un-
teren Ebene abhängig sind, und zweitens,
daß diese Zustimmung einstimmig oder
beinahe einstimmig erfolgen muß. In der
Anwendung der „Theorie der Politikver-
flechtung“ auf das Beispiel der EG wird
der Anspruch erhoben, mit den gleichen
Hypothesen, die die Analyse des deut-
schen Modells des Verbundföderalismus
geleitet haben, den „europäischen“ Fall
zu erklären. Die „Politikverflechtungs-
Falle“, die die Situation der EG in den
achtziger Jahren charakterisieren soll, be-
schreibt Scharpf als „eine zwei oder mehr
Ebenen verbindende Entscheidungsstruk-
tur, die aus ihrer institutionellen Logik
heraus systematisch (…) ineffiziente und
problem-unangemessene Entscheidungen
erzeugt, und die gleichzeitig unfähig ist,
die institutionellen Bedingungen ihrer
Entscheidungslogik zu verändern“.12

Die Kritik am Föderalismus, wie sie von
wissenschaftlicher Seite in den vergange-
nen Jahrzehnten geübt wurde, fand Mitte
der 1990er Jahre in der öffentlichen De-
batte ein bemerkenswertes Comeback.
Bemerkenswert deshalb, weil so ziemlich
alle aufgelisteten „Schwachpunkte“ des
real existierenden deutschen Föderalis-
mus (Immobilität, verkappter Zentralis-
mus, etc.), in der Debatte um eine Reform
des Föderalismus aufgegriffen und unter
einem neuen Schlagwort diskutiert wur-
den. Als Ziel und Mittel einer mehrheitlich
als notwendig erachteten Bundesstaatsre-
form wurde von unterschiedlichster Seite
das Leitbild eines „Wettbewerbs-“ oder
„Konkurrenzföderalismus“ gesehen.

Vom „kooperativen“ Föderalismus
zum „Wettbewerbsföderalismus“?

Dem medizinischen Sprachgebrauch fol-
gend wird unter Krise die Phase eines
Krankheitsprozesses verstanden, in dem
sich entscheidet, ob die Selbstheilungskräf-
te des Organismus ausreichen, um eine Ge-
nesung des Patienten herbeizuführen.13 In
den Sozialwissenschaften dominiert aller-
dings bis heute ein systemtheoretisch ge-
faßter Krisenbegriff, wie er von Habermas
angelegt wurde. Krisen entstehen danach
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dann, wenn „die Struktur eines Gesell-
schaftssystems weniger Möglichkeiten der
Problemlösung zuläßt, als zur Bestandser-
haltung des Systems in Anspruch genom-
men werden müßten. In diesem Sinne sind
Krisen anhaltende Störungen der Syste-
mintegration (Habermas 1973: 11).14 Über-
tragen auf unsere Fragestellung heißt dies,
daß von einer „Krise des Föderalismus“
dann gesprochen werden kann, wenn die-
ser systemnotwendige Steuerungsleistun-
gen des Gesamtstaates oder der Länder
(also die „Systemintegration“) permanent,
d.h. strukturell bedingt, erschwert oder un-
möglich macht. Viele Beiträge zur Födera-
lismusdebatte und Vorschläge einer Re-
form, die seit Mitte 1997 die öffentliche
Diskussion bestimmen, gehen explizit oder
implizit davon aus, daß der Bundesstaat
und seine Institutionen nach dieser Defini-
tion sich in der Krise befinden. Betrachtet
man die einzelnen Beiträge zur Diskussion
genauer, dann lassen sich unterschiedliche
föderale Leitbilder und verschiedene Re-
formstrategien identifizieren.
Die föderalen Leitbilder oder die „bundes-
staatspolitischen Grundanschauungen
über Inhalt und Funktion der Bundesstaat-
lichkeit“, wie Kesper (1998: 131) sie um-
schreibt, sind offensichtlich einem Wandel
bzw. einem „Paradigmenwechsel“ unter-
worfen. Die Bestrebungen zur Reform der
Finanzordnung zeigen deutlich eine Ab-
kehr von dem bislang dominierenden Ver-
ständnis oder Leitbild eines „kooperativen
Föderalismus“ hin zur Betonung von Auto-
nomie der Länder und des föderalen Wett-
bewerbs. Diesen Wandel des Bundesstaats-
verständnisses herauszustellen und zu er-
klären,  scheint in unserem Zusammenhang
von zentraler Bedeutung, da das jeweilige
Leitbild „die Problemwahrnehmung und -
bewertung beeinflußt (und) einen wichti-
gen Faktor bei den Reformüberlegungen“
darstellt (Kesper 1998: 131). Das Leitbild
eines kooperativen Föderalismus bestimm-
te die wissenschaftliche und politische
Diskussion seit 1969 bis in die jüngste Zeit.
Die Finanzreform von 1969 wird als „Ge-
burtsstunde des kooperativen Föderalis-
mus“ (Henke/Schuppert 1993: 31) bezeich-
net. Die Kommission, die diese Reform be-
gründete, formulierte damals den berühm-
ten Satz, daß der „Föderalismus unserer
Zeit nur ein kooperativer Föderalismus
sein“ könne.15 Diese spezifische Form des
Föderalismus versteht sich – kurz gesagt –
als ein System der Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Ländern und den Ländern
untereinander zur Verfolgung des Gesamt-
wohls. Einzelne Institutionen wie vor allem
die Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a,
91b GG und die Investitionshilfen des Bun-
des nach Art. 104a GG, der Steuerverbund
und die Regelung der Verteilung des Um-
satzsteuerertrages (Art. 106 III, IV GG) kön-
nen als Ausdruck des kooperativen Bundes-
staatsverständnisses verstanden werden
(vgl. Kesper 1998: 132).
„Konkurrenz-“ oder „Wettbewerbsfödera-
lismus“ als Gegenentwurf zum „kooperati-
ven Föderalismus“ kann in Anlehnung an
Hartmut Klatt, der sich vor vielen Jahren
schon mit diesem Begriff auseinanderge-
setzt hat, so verstanden werden, daß „im
Bund-Länder-Verhältnis sowieim Verhältnis
der Länder untereinander grundsätzlich

bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben und der Lösung von Problemen Kon-
kurrenz und Wettbewerb gelten“ (Klatt
1982: 22). Das heißt konkret, daß in der Be-
ziehung von Bund und Ländern die Mög-
lichkeiten der Dezentralisierung geprüft
werden müssen, die Verflechtung der Ebe-
nen reduziert, die Verpflichtungen zur Soli-
darität abgebaut und generell den Län-
dern mehr Eigenständigkeit eröffnet
wird.16 Eine solche Umorientierung von Ko-
operation hin zu stärkerer Konkurrenz zwi-
schen den Ländern hat Konsequenzen für
die bundesstaatliche Ordnung insgesamt
und das föderale Finanzsystem. Mitverant-
wortlich für diesen Wandel des Leitbildes
vom Bundesstaat ist die Tatsache, daß in
der aktuellen Diskussion die Finanzwissen-
schaft und ökonomische Theorien des Fö-
deralismus und der Politik wichtige Impulse
geben, im Unterschied zu den sechziger
Jahren, als die Diskussion um den „koope-
rativen Föderalismus“ vorwiegend von
rechtswissenschaftlicher Seite geprägt war
(vgl. Korioth 1997: 439).17 Einen wichtigen
Anstoß zur Notwendigkeit einer Reform
des föderalen Finanzsystems hat der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Lage mit seinem Jah-
resgutachten 1990/91 gegeben. Die aus der
ökonomischen Theorie entlehnten Begriffe
der Allokation, Distribution und Stabilisie-
rung dienten dem Sachverständigenrat als
„maßgebliches Raster zur Überprüfung des
Finanzausgleichs – allerdings mit deutlicher
Betonung der allokativen Aspekte und der
diesen eigenen Effizienzgesichtspunkten“
(Korioth 1997: 439). Damit war ein zentra-
les Argument der Debatte um den Finanz-
ausgleich, wie er seit 1997 in der politi-
schen Öffentlichkeit geführt wird, formu-
liert: das System des föderalen Ausgleichs
soll nicht primär der Umverteilung zwi-
schen finanzstarken und finanzschwachen
Ländern dienen, sondern es sollen ange-
sichts eines globalen Wettbewerbs mit an-
deren Regionen den starken Ländern, die
ihre Ressourcen effizient nutzen, möglichst
ein großer Teil der eigenen Mittel verblei-
ben, damit diese Länder und damit das Ge-
samtsystem in der internationalen Konkur-
renz bestehen können. In einer Beilage des
Handelsblattes zum Förderalismus in
Deutschland im Frühjahr 1996 stellte Rena-
te Merklein, Mitglied im Herausgeberrat
von Handelsblatt und Wirtschaftswoche,
verwundert fest, daß der Föderalismus
deutscher Prägung „in den allerorten an-
gestimmten Abgesängen auf den Wohl-
stand der Nation bislang noch nicht der
Mitschuld an dem Übel angeklagt“ werde.
Ganz im Gegenteil: „Die Institutionen und
Personen, die das föderale Prinzip in der
Bundesrepublik kenntlich und greifbar ma-
chen, sind sogar erstaunlich angesehen“ –
obwohl die Bundesrepublik Deutschland
sich vom „Idealtypus des föderal verfaßten
Staates sich (…) so weit entfernt (habe),
daß ihre föderalen Elemente nur noch 
folkloristisch anmuten“.18

Der Vorstoß aus Baden-Württemberg
und Bayern

Etwa ein halbes Jahr später wurde der Zu-
sammenhang von globalem Standort-
wettbewerb und Föderalismus – freilich

nicht in dieser Grundsätzlichkeit – von po-
litischer Seite an einem dafür prädestinier-
ten Ort thematisiert. Beim routinemäßi-
gen Wechsel im Amt des Präsidenten des
Bundesrates im Oktober 1996 vom bayeri-
schen Ministerpräsidenten Edmund Stoi-
ber zu seinem Kollegen aus Baden-Würt-
temberg, Erwin Teufel, wurde einer brei-
teren Öffentlichkeit deutlich gemacht,
daß die beiden „Südländer“ angesichts
des globalen Wandels und der damit ver-
bundenen Herausforderungen den Wett-
bewerb auch in Wirtschaft, Staat und Ge-
sellschaft stärken wollten. Der deutsche
Bundesstaat bringe für einen nationalen
und globalen Wettbewerb gute Voraus-
setzungen mit. Denn der Föderalismus, so
der bayerische Regierungschef, mobilisie-
re „durch den Wettstreit der Länder un-
tereinander ein erhebliches Potential an
Innovation für die Entwicklung unseres
Landes. Das ist eine wesentliche Dimensi-
on des Föderalismus, die heute immer be-
deutsamer wird.“ Und Stoiber weiter: „In
Zeiten eher gesättigten Wohlstandes
konnten wir mehr über Umverteilung rä-
sonieren. Heute müssen wir mehr als bis-
her vor allem unsere Leistungspotentiale
im gesunden und kreativen Wettbewerb
ausschöpfen (…). Der Wettbewerb fördert
die Innovation. Regionalismus und Globa-
lisierung sind nicht Gegensätze, sondern
bedingen sich gegenseitig. Zentralismus
lähmt; der Föderalismus sollte beflü-
geln.“19

Auch in der Antrittsansprache des baden-
württembergischen Ministerpräsidenten
spielt das Stichwort „Wettbewerb“ im Zu-
sammenhang mit der internationalen
Konkurrenz um Wirtschaftsstandorte eine
zentrale Rolle. Eine hochentwickelte Wirt-
schaftsregion wie Deutschland könne nur
bestehen, wenn sie die eigenen Stärken
und Ressourcen effektiv nutze. Das wich-
tigste seien Bildung, Qualifikation und
Kreativität; diese Themen gehören in den
ureigenen Kompetenzbereich der Länder,
da diese für Schule, Hochschule, Bildung
und Forschung zuständig seien: „Es darf
auch ruhig mehr Wettbewerb unter den
deutschen Ländern sein; Wettbewerb der
politischen Ideen, mehr Wettbewerb der
Universitäten, Wettbewerb der Forscher
und der Forschungseinrichtungen, Wett-
bewerb im Beseitigen von überholten
Vorschriften und Investitionshemmnissen,
Wettbewerb in der kulturellen Vielfalt.“
Ähnlich wie Stoiber weist auch Teufel dar-
auf hin, daß dieses Plädoyer für mehr
Wettbewerb zwischen den Ländern
„keine Absage an Gemeinsamkeit, an
Chancengerechtigkeit, an Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse, an einen ge-
rechten Finanzausgleich“ sei, sondern ein
Plädoyer für „mehr Vielfalt in der Ein-
heit“.20 Diese ersten Hinweise von politi-
scher Seite auf eine Neuorientierung des
föderalen Leitbildes wurde von den Mini-
sterpräsidenten Stoiber und Teufel und
ihren Regierungen in der Folgezeit aufge-
griffen und präzisiert.21

Die Klagen gegen den 
Finanzausgleich

Auch eine Reform des Länderfinanzaus-
gleichs wurde angemahnt. Der Finanzaus-
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gleich solle als „Hilfe zur Selbsthilfe“ die-
nen und nicht als „Beihilfe zur Konkursver-
schleppung“.22 Im Dezember 1996 wurde
auf einer gemeinsamen Sitzung des
bayerischen und baden-württembergi-
schen Kabinetts der Regierungen Stoiber
und Teufel vereinbart, gemeinsam für eine
Änderung des Länderfinanzausgleichs ein-
zutreten. Kritisiert wurde, daß das gelten-
de System des Länderfinanzausgleichs
dazu führe, daß die Empfängerländer
nach dem horizontalen (zwischen den Län-
dern) und vertikalen (zwischen Bund und
einzelnen Ländern) Ausgleich finanziell
besser gestellt seien als die Geberländer.23

Es wurde deshalb beschlossen, ein Gutach-
ten in Auftrag zu geben, das die Verfas-
sungsmäßigkeit der geltenden Regelun-
gen untersuchen solle. Am 14. Oktober
1997 wurde das von dem Mannheimer
Professor Hans-Wolfgang Arndt (1997) er-
stellte Gutachten Finanzausgleich und Ver-
fassungsrecht der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Im Kern stellte das Gutachten fest,
das seit 1995 geltende Ausgleichssystem
führe zu einer „massiven Veränderung der
Finanzkraftreihenfolge“ unter den Län-
dern und sei deshalb verfassungswidrig.24

Dabei stützt sich das Gutachten auf den so-
genannten „Halbteilungsgrundsatz“, den
das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil vom 22. Juni 1995 zur Vermögen-
steuer postulierte, wonach der Staat sei-
nen Bürgern höchstens die Hälfte der Ein-
künfte nehmen darf. Arndt überträgt die-
ses Prinzip auf das Verhältnis zwischen
Ländern und Gesamtstaat: Die Abgabe-
pflicht eines Landes müsse auf 50 Prozent
seiner überdurchschnittlichen Finanzkraft
beschränkt bleiben.
Mit der Einreichung von Organklagen
beim Bundesverfassungsgericht Ende Juli
1998 durch Baden-Württemberg und Bay-
ern hat die Reformdiskussion einen vor-
läufigen Höhepunkt erreicht. Diesem
Schritt gingen aber eine Reihe von Versu-
chen, das Thema Finanzreform zwischen
den Ländern zu regeln, voraus. Gleichzei-
tig haben beide Südländer die Öffentlich-
keit über ihre Reformvorstellungen infor-
miert und es geschafft, die Frage nach der
Fairneß des bestehenden Länderfinanz-
ausgleichs auf die politische Agenda zu
setzen. Wenige Wochen nach der Vorstel-
lung des Arndt-Gutachtens unterstrich der
Stuttgarter Ministerpräsident Teufel in
einem Beitrag für die Frankfurter Allge-
meine Zeitung die Kritik am Länder-
finanzausgleich.25 Die These, die in diesem
Beitrag vertreten wird, lautet, tragendes
Prinzip des Ausgleichssystems gemäß Arti-
kel 107 des Grundgesetzes sei die Vertei-
lung der Steuern nach dem „örtlichen
Aufkommen“ (GG), Finanzkraft-Unter-
schiede unter den Ländern würden dem-
zufolge toleriert. Die faktischen Auswir-
kungen des bestehenden Ausgleich-
systems widersprächen diesem Prinzip, da
Baden-Württemberg 1996 vor Finanzaus-
gleich in der Reihenfolge der Länder auf
Platz drei (hinter Hamburg und Hessen)
gelegen habe und nach dem Finanzaus-
gleich „überraschenderweise“ auf Platz
15, vor Bayern, das auf Platz 16 zurückge-
fallen war. Dagegen habe das Saarland –
vor Ausgleich auf Platz elf – mit Hilfe der
Zahlungen der finanzstarken Länder und

den Zahlungen des Bundes den Sprung
auf Platz drei nach dem Finanzausgleich
geschafft. Die durch die jährlichen Trans-
fers bewirkten „Verschiebungen“ und die
Entwicklung des Finanzausgleichs (Er-
höhung des Finanzvolumens auch schon
vor der Einbeziehung der ostdeutschen
Länder in das Ausgleichssystems im Jahre
1995) machten deutlich, daß „verfas-
sungsrechtliche Intention und tatsächliche
Wirkungen“ weit auseinanderklafften.
Die Länder, die bereits vor 27 Jahren fi-
nanzschwach waren, seien dies auch
heute noch. Die „extreme Haushaltsnotla-
ge“, die das Bundesverfassungsgericht
dem Saarland und Bremen bescheinigt
habe und die dazu führe, daß diese nicht
mal in der Lage seien, ihren Aufgaben als
Land eigenständig nachzukommen,
macht nach Ansicht des baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten eine
„tiefgreifende Reform des Länderfinanz-
ausgleichs, im Grunde aber eine Neuglie-
derung der Länder in wirtschaftlich le-
bensfähige und leistungsfähige Verbände
zwingend notwendig“. Für eine Reform
des Ausgleichssystems gebe es sehr gute
verfassungspolitische und auch ökonomi-
sche Gründe. Es gehe um das Selbstver-
ständnis der Länder, um deren Eigenstän-
digkeit, ihre finanzielle Selbständigkeit
und faktische Handlungsfähigkeit – und
damit „im Kern um den Föderalismus
selbst“. Im Ergebnis dieser Steuervertei-
lung, so Teufel weiter, dokumentiere sich
Erfolg oder Mißerfolg der Wirtschafts-
und Strukturpolitik eines Landes. Diese
primäre Intention der Verfassung werde
aber durch die extrem hohe Ausgleichsin-
tensität des bestehenden Systems konter-
kariert: „99,5 Prozent der durchschnitt-
lichen Finanzkraft sind in jedem Fall auch
für leistungsschwache Länder gewährlei-
stet; finanzstarke Länder müssen derzeit
bis zu 80 Prozent ihrer überdurchschnittli-
chen Finanzkraft ,abliefern‘.“ Dies führe
bei den Empfängerländern zwangsläufig
zu einer „Subventionsmentalität“. Es spre-
che vieles dafür, so Teufel, „diesen Gedan-
ken der hälftigen Teilung auch auf die
Zahlungsverpflichtungen finanzstarker
Länder im Rahmen des Länderfinanzaus-
gleichs anzuwenden. (…) Im Ergebnis be-
deutet dies, daß überdurchschnittliche Fi-
nanzkraft allenfalls bis zur Obergrenze
von 50 Prozent abgeschöpft werden darf“
– und nicht bis zu einer Höhe von 80 Pro-
zent der überdurchschnittlichen Finanz-
kraft, wie es das geltende System vorsehe.
Eine über die 50 Prozent hinaus gehende
Abschöpfung der finanzstarken Länder
könne keinesfalls als „angemessen“ im
Sinne des Grundgesetzes angesehen wer-
den und sei daher „verfassungswidrig“.

Die „Systemdebatte“ oder 
ist der deutsche Föderalismus 
noch wettbewerbsfähig?

Die Diskussion um den Länderfinanzaus-
gleich, wie sie von Bayern und Baden-
Württemberg angestoßen wurde, fand in
der politischen und publizistischen Öffent-
lichkeit Zustimmung und Unterstützung
von verschiedenen Seiten, ebenso aber
auch Kritik. Eine breiter und an die Grund-
festen des Bundesstaates gehende Debat-

te um die Reformbedürftigkeit und Lei-
stungsfähigkeit des politischen Systems
insgesamt lösten die Einlassungen des Prä-
sidenten des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, im
Sommer 1997 aus. Im Anschluß an die
„Berliner Rede“ des Bundespräsidenten
Herzog vom April 1997 („Durch Deutsch-
land muß ein Ruck gehen“), gab der BDI-
Präsident seinen Anstoß für die „System-
debatte“. Unter dem Titel Für eine Reform
des politischen Systems fordert Henkel
dazu auf, sich mit der Frage zu befassen,
ob „ein Land mit unserer föderalen Struk-
tur, mit sechzehn Bundesländern, einem
Verhältniswahlrecht überhaupt eine Chan-
ce hat, sich so schnell zu verändern wie an-
dere. Wenn man sich auf Neuseeland,
Holland oder Schweden beruft, ist das Ge-
genargument schnell bei der Hand: ,Keine
Kunst’ sagen viele, ,dort ist das politische
System eben anders’. Wenn es aber so ist,
daß der Wettbewerb zwischen Standorten
eine relative Veranstaltung ist, und daß
wir selbst bei eigener Bewegung zurück-
fallen, wenn andere schneller auf die Her-
ausforderungen der Globalisierung rea-
gieren als wir, dann müssen wir uns fragen,
ob unser politisches System überhaupt
noch wettbewerbsfähig ist. (…) Jemand
muß beginnen, über die Fähigkeit unseres
politischen Systems im Wettbewerb mit
anderen zu sprechen. Dazu gehört unsere
Verfassung. (…) Ich bin davon überzeugt,
daß es bald an der Zeit ist, auch bei uns die
Systemdebatte auf höchster und vor allem
kompetentester Stelle anzustoßen. Wer
wäre da geeigneter als Bundespräsident
Roman Herzog!“ (Henkel 1997: 89-90).
Die Mehrzahl der ersten Reaktionen auf
diese Auslassungen Henkels in Medien
und Öffentlichkeit war eindeutig ableh-
nend.26 Auch von politischer Seite wurde
Henkel nur von wenigen, wie etwa dem
ehemaligen Hamburger Bürgermeister
Klaus von Dohnanyi, unterstützt. Eine
Mehrzahl von Politikerinnen und Politiker,
die nach der Wünschbarkeit und Notwen-
digkeit einer grundlegenden Reform des
Föderalismus gefragt wurde, lehnte es ab,
die „Systemfrage“ zu stellen.27 Parallel zur
bzw. im Anschluß an die Diskussion, die
sich an den Vorschlägen von Henkel ent-
zündet hatten, wurden aber konkretere
Reformüberlegungen in die öffentliche
Debatte eingebracht, die die Auseinan-
dersetzung um Leistungsfähigkeit und Re-
formbedürftigkeit des Föderalimus nach-
haltiger geprägt haben als die polemi-
schen und wenig differenzierten Beiträge
in der Diskussion des Sommers 1997.
In einem Zeitungsbeitrag lieferte Otto Graf
Lambsdorff ein umfangreiches „Plädoyer
für einen echten Föderalismus“.28 Das deut-
sche System könne allenfalls als „Scheinfö-
deralismus“ bezeichnet werden. Zwei
scheinbar gegenläufige Entwicklungen
(Verlagerung der Kompetenzen auf den
Bund und verstärkte Mitwirkung der Län-
der an der Bundesgesetzgebung über den
Bundesrat) hätten zu diesem „unechten
Föderalismus“ geführt. Eine Reform des fö-
deralen System müsse sich von zwei
Grundsätzen leiten lassen: Verantwortung
von Aufgaben, Einnahmen und Ausnah-
men in einer Hand, und dem Prinzip eines
föderalen Wettbewerbs. Das erstgenannte
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Prinzip habe sich in den USA und in der
Schweiz bewährt. Eine Vielfalt der Länder
und Unterschiedlichkeit der Lebensverhält-
nisse würden in diesen Systemen als „fö-
derale Tugend“ angesehen. Das deutsche
Modell dagegen folge dem „Leitbild der
Gleichheit“. Der zweite Grundsatz, das
Prinzip eines föderalen Wettbewerbs, der
einer Föderalismusreform zugrunde liegen
solle, würde dazu führen, so Lambsdorff,
daß die verschiedenen Bundesländer die
unterschiedlichen Vorstellungen ihrer Ein-
wohner stärker berücksichtigen würden.
Ein föderaler Wettbewerb als „Ent-
deckungs-Verfahren“ ermögliche, die
neue, überlegene Wirtschaftspolitik einzel-
ner Bundesländer festzustellen, erfolgrei-
che Aufgabenlösungen nachzuahmen,
aber auch Folgewirkungen von Fehlschlä-
gen zu begrenzen. Dadurch könnten „ähn-
liche Lebensverhältnisse“ herbeigeführt
werden – und nicht durch einen „nivellie-
renden Finanzausgleich“. Dies liefert das
Stichwort für eine nächste Etappe in der
Auseinandersetzung um Sinn und Zweck
des bestehenden System des Ausgleichs.

Vor dem Bundesverfassungsgericht

Ende Juli 1998 haben Baden-Württem-
berg und Bayern dann Organklagen beim
Bundesverfassungsgericht eingereicht,
mit denen das Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Ländern auf-
grund seiner überzogenen Ausgleichswir-
kung als Verstoß gegen das im Grundge-
setz festgeschriebene Gebot eines „ange-
messenen Ausgleichs“ gesehen wurde.
Die beiden Ministerpräsidenten Stoiber
und Teufel betonten, daß neben der
Klage in Karlsruhe die Anstrengungen für
eine „politische Lösung“ vorangetrieben
würden. Dieses Vorgehen sei auch keine
Absage an das Prinzip der Solidarität im
Bundesstaat.29 Genau dies aber wird von
Kritikern unterstellt.30 Es wird erwartet,
daß aufgrund der elementaren Bedeu-
tung dieser Frage für das politische System
der Bundesrepublik die Verfassungsrichter
die Sache nicht „auf die lange Bank“
schieben werden, sondern schon bald ein
Urteil ergehen wird.
Inzwischen hat auch das Land Hessen zu
Beginn des Jahres 1999 eine Normenkon-
trollklage in Karlsruhe vorgelegt, in der
Hessen sich nicht wie Baden-Württemberg
und Bayern auf den sogenannten Halbtei-
lungsgrundsatz beruft und ihn auf das Sy-
stem des Finanzausgleichs überträgt, son-
dern versucht, die Verfassungswidrigkeit
des bestehenden Ausgleichssystems auf
der Basis der vom Bundesverfassungsge-
richt selbst aufgestellten Anforderungen
an einen verfassungsgemäßen Ausgleich
zu begründen. Parallel zu der Klage kün-
digte die hessische Regierung für den Au-
gust 1999 ein Gutachten des Gießener Fi-
nanzwissenschaftlers Wolfgang Scherf an,
das Vorschläge für die Diskussion um eine
Neuregelung des Solidarpaktes unterbrei-
ten soll.31

Korrekturen sind normal und 
unausweichlich – mehr nicht

Nach Max Weber (1988: 480) sind „die Fi-
nanzverhältnisse (…) in einem Bundes-

staat das, was die wirkliche Struktur am
entscheidensten bestimmt“. Wenn man
die öffentliche Diskussion um den Länder-
finanzausgleich und den Föderalismus ins-
gesamt in jüngster Zeit verfolgt hat, wird
man sich fragen müssen, ob die von ein-
zelnen Ländern angestrebte Veränderung
der föderalen Finanzbeziehungen in die-
sem Sinne auch zu einem Wandel der
„wirklichen Struktur“ des deutschen Bun-
desstaates führen wird. Die Mehrzahl der
Experten ist da eher skeptisch. Ob eine
weitreichende Reform des Föderalismus in
Richtung „Trennsystem“ und „Wettbe-
werbsföderalismus“ zu verwirklichen ist,
beruht auf verschiedenen Annahmen. So
wird eingewandt, die der ökonomischen
Theorie des Föderalismus oder dem US-
amerikanischen Modell des „dual federa-
lism“ entlehnten Prämissen vieler Reform-
ansätze seien nicht auf die politische und
rechtliche Situation des deutschen Bun-
desstaates übertragbar. Die Kritik an der
Ausrichtung der Reformdebatte wird
etwa von dem Rechtswissenschaftler Ste-
fan Korioth (1997: 444) so formuliert:
„Die Diskussion um die Zukunft des Bun-
desstaates legt einen teils modelltheore-
tisch, teils ideologisch verfügten Bundes-
staatsbegriff zugrunde, der die unitari-
sche Anlage des grundgesetzlichen Bun-
desstaates als pathologischen Zustand der
Verfassungswirklichkeit vorführt.“
Was bleibt dann aber, wenn andere Mo-
delle des Föderalismus offensichtlich nur
bedingt taugen für eine Übertragung auf
die hiesigen Verhältnisse? Es bleibt die Be-
obachtung, daß institutionellen Reformen
in modernen Industriestaaten prinzipiell
Grenzen gesetzt sind – dies gilt auch und
gerade für den deutschen Föderalismus,
weil hier ja genau die politischen Einhei-
ten, also die Länder, einer Reform zustim-
men müssen, deren institutionelle und fi-
nanzielle Eigeninteressen durch eine sol-
che Reform des Länderfinanzausgleichs
beeinträchtigt werden (vgl. Scharpf 1987:
124). Diese Dilemma-Situation wird die
beteiligten Akteure, also Geber- wie Neh-
merländer, aber nicht daran hindern (dür-
fen), in einem politischen Tausch- und
Aushandlungsprozeß einen für alle ak-
zeptablen Interessenausgleich zu suchen
und zu institutionalisieren. Denn dieser
Ausgleich bzw. Konflikt widerstreitender
Interessen gehört zum Wesenskern des
Föderalismus, der nach allgemeinem Ver-
ständnis keine zementierte politische Ord-
nung darstellt, sondern jeweils nur „zeit-
räumlich begrenzt die jeweils akzeptierte
Machtbalance unterschiedlicher intra-
oder interstaatlicher Beziehungen“ (Schu-
bert 1994: 42) reflektiert. Begreift man
den Föderalismus und die bundesstaatli-
che Ordnung in diesem Sinne als „dynami-
sches System“ (Benz 1985), so sind Korrek-
turen und Veränderungen institutioneller
und ideeller Art normal und unausweich-
lich. Die „föderale Balance“ zu suchen
und auf begrenzte Zeit zu institutionali-
sieren, gehört zur Geschichte des deut-
schen Bundesstaates seit eh und je, eben-
so wie die Auseinandersetzung um die
„richtige“ Aufteilung von Kompetenzen
und Ressourcen und die „Angemessen-
heit“ des finanziellen Ausgleichs zwischen
Bund und Ländern. 

Reformbedürftigkeit und ein inhärentes
Spannungsverhältnis sind also zentrale
Wesensmerkmale des Bundesstaates.32

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Re-
gierungsebene, wie sie im Dezember 1998
beschlossen wurde, soll die „bundesstaat-
liche Aufgaben-, Ausgaben- und Einnah-
menverteilung einschließlich der beste-
henden Regelungen der Finanzverfassung
und des Länderfinanzausgleichs“ prüfen.
Nach einer „länderinternen“ Vorberei-
tung soll eine gemeinsame Kommission
von Bundestag und Bundesrat mit den
dann vorliegenden Ergebnissen befaßt
werden. Dieses Vorgehen wird allen betei-
ligten Akteuren Gelegenheit geben, mög-
liche Reformschritte zu diskutieren und
vor allem auf ihre politische Realisierbar-
keit hin zu überprüfen – denn wenn es
stimmt, daß der Wettbewerbsföderalis-
mus eine „institutionelle Totalreform“
(Klatt in diesem Heft) voraussetzt, dann
werden Fragen der Machbarkeit konkre-
ter Veränderungen im Bundesstaat eine
größere Rolle spielen als dies in der öf-
fentlichen Debatte bislang geschah. Aber
auch diese notwendige Diskussion um die
Machbarkeit bestimmter Reformen wird
nicht zu trennen sein von ihrer „Wünsch-
barkeit“ von seiten bestimmter Akteure,
denn entsprechende substanteille Struk-
turreformen sind „vor allem“ (!) von der
Überprüfung des „föderalen Selbstver-
ständnisses“ (Ottnad/Linnartz 1997: 17)
abhängig. Die Autoren der IWG-Studie
zur Reform des Länderfinanzausgleichs
und der Neugliederung gehen davon aus,
daß eine grundlegende institutionelle Re-
form des Föderalismus nicht ohne eine
Neudefinition des föderalen Leitbildes zu
erwarten ist. Nach allem, was zum jetzi-
gen Zeitpunkt gesagt werden kann, ist
diese Neudefiniton noch lange nicht ab-
geschlossen.

Anmerkungen

* Ich möchte mich bei Herrn Freund, Dr. Kreuder und
Dr. Clostermeyer für die übersandten Materialien
sehr herzlich bedanken.

1 Zu den Auswirkungen der Globalisierung auf den
deutschen Föderalismus vgl. Deeg (1996).

2 Vgl. dazu im einzelnen König (1997) und Lhotta
(1998).

3 Vgl. stellvertretend für die insgesamt positive Würdi-
gung des Föderalismus anläßlich der 40-Jahrfeier der
Verabschiedung des Grundgesetzes durch den Bei-
trag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsiden-
ten Rau (1989: 148), der einer Würdigung des deut-
schen Föderalismus durch den Politikwissenschaftler
Kurt Sontheimer zustimmt: „Billig ist der deutsche Fö-
deralismus nicht, aber der Preis, den wir für ihn ent-
richten, ist gewiß nicht zu hoch, mißt man ihn an den
Kosten einer zentralistischen Ordnung.“

4 Papier „Finanzausgleich mittelfristig reformieren,
aber nicht zerschlagen“ von Dr. Wilma Simon, Mini-
sterin der Finanzen des Landes Brandenburg unter
Mitarbeit von Ministerialdirigentin Angela Nottel-
mann und Ministerialrat Martin Braun, März 1998 (in
Auszügen veröffentlicht in Frankfurter Rundschau
vom 12. 03. 1998).

5 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die
instruktiven Arbeiten von Braun (1998), Jachtenfuchs
(1993,1995) und Schneider (1992), mit jeweils zahlrei-
chen weiterführenden Literaturangaben.

6 Meine Hervorhebung
7 Vgl. zum folgenden Reissert (1995).
8 Vgl. dazu ausführlich etwa Grimm (1996).
9 Vgl. zum folgenden Kapitel 4.2 bei Schmidt (1994)

und die entsprechenden Verweise auf weitere Litera-
tur.

10 Vgl. dazu allgemein Klatt (1982).
11 Lehmbruch hat 1998 eine stark überarbeitete Fas-

sung dieser Schrift vorgelegt, die an der ursprüngli-
chen These weitgehend festhält; vgl. Lehmbruch
(1998).

12 Kritisch zur These von der „Politikverflechtungs-
Falle“ vgl. Schmid (1987).
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13 Vgl. dazu und zum folgenden Habermas (1973) und
Sturm/Billing (1994).

14 Zur Unterscheidung von „Sozialintegration“ und „Sy-
stemintegration“ vgl. Habermas (1973: 14): „Von so-
zialer Integration sprechen wir im Hinblick auf Insti-
tutionensysteme, in denen sprechende und handeln-
de Subjekte vergesellschaftet sind; Gesellschaftssyste-
me erscheinen hier unter dem Aspekt einer Lebens-
welt, die symbolisch strukturiert ist. Von Systeminte-
gration sprechen wir im Hinblick auf die spezifischen
Steuerungsleistungen eines selbstgeregelten Sy-
stems.“ – Dies macht deutlich, daß bei der aktuellen
Diskussion um die „Krise des Föderalismus“ von den
Befürwortern einer weitreichenden Reform der Bun-
desstaat vor allem unter steuerungstheoretischen
Aspekten der Systemintegration betrachtet wird und
weniger oder gar nicht unter Aspekten der Sozialin-
tegration (symbolische Bedeutung des Föderalismus).

15 Zitiert nach Kesper (1998: 132), dort weitere Litera-
turnachweise.

16 Vgl. dazu Korioth (1997: 438) und den Beitrag von
Klatt in diesem Heft.

17 Die ökonomische Theorie des Föderalismus beschäf-
tigt sich primär mit der Frage, wie aus ökonomischer
Sicht eine „optimale“ Kollektivgröße zur Herstellung
und Verteilung öffentlicher Güter bestimmt werden
kann. Vgl. dazu ausführlich Korioth(1997: 2. Kapitel,
V.2.c) und Postlep/Döring (1996) mit entsprechenden
Literaturnachweisen.

18 Vgl. Renate Merklein: Föderalismus in Deutschland:
Nur noch eine sehr teure Folklore?, in: Handelsblatt-
Analyse vom 21. 03. 1996.

19 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bun-
desregierung, Nr. 91 vom 14. 11. 1996, S. 990.

20 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bun-
desregierung, Nr. 91 vom 14. 11. 1996, S. 991–992.

21 Vgl. etwa die Interviews mit Erwin Teufel in der Süd-
west Presse vom 07. 11. 1996 („Das Hausgut des Fö-
deralismus wahren“) und mit der Süddeutschen Zei-
tung vom 17. 03. 1998 („Wir zahlen, zahlen, zahlen“).

22 Stoiber, nach Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
29. 11. 1996, S. 5.

23 Zu den Einzelheiten des Länderfinanzausgleichs siehe
den Beitrag von Wolfgang Renzsch in diesem Heft
und Huber (1997).

24 Vgl. zum folgenden auch Homeyer (1998).
25 „Der gegenwärtige Finanzausgleich pervertiert den

Föderalismus: Gleichmacherei statt Solidarität“ von
Erwin Teufel in der FAZ vom 19. 12. 1997, S. 5.

26 Vgl. etwa Günter Frankenberg: „Verfassung als
Standortnachteil. Soll jetzt auch noch das Grundge-
setz verschlankt werden?“, in: Die Zeit vom 18. 07.
1997, S. 8 und Südddeutsche Zeitung vom 11. 07.
1997, S. 4 („Der Staat als Beute“).

27 Vgl. den Bericht im Nachrichtenmagazin Der Spiegel
Nr. 30/1997 („Der Rambo von Bonn“) und den Beitrag
von Rita Süssmuth in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 05. 08. 1997, S. 8 („Verhandeln, aushan-
deln – Pflicht der Politik“).

28 Süddeutsche Zeitung vom 01. 09. 1997. Ähnliche Ar-
gumentationsgänge finden sich in folgenden Beiträ-
gen und Reformvorschlägen: Dieter Puchta: Mehr
Autonomie für Länder und Gemeinden, in: FAZ vom
28. 06. 1997; Thilo Sarrazin: Zum Leichtsinn verführt:
Der Finanzausgleich bedarf einer grundlegenden Re-
form, in: DIE ZEIT vom 11. 07. 1997; Rolf Peffekoven:
Die deutschen Länder am kollektiven Tropf, in: FAZ
vom 18. 04. 1998; das Positionspapier von Walter
Döring (FDP): „Wie die Krise des Föderalismus über-
wunden werden kann“ vom 12. 06. 1998; das Papier
der Reformkommission Soziale Marktwirtschaft „Re-
form der Finanzverfassung“ der Bertelsmann, Heinz
Nixdorf und Ludwig-Erhard-Stiftung vom Juli 1998;
Stefan Homburg: Im Gewirr der Kompetenzen: Der
Finanzausgleich ist das Ergebnis fauler Kompromisse,
in: FAZ vom 31. 10. 1998 und kritisch zu dieser Re-
formdiskussion der Vizepräsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, Hans-Jürgen Papier: Der unitarische
Bundesstaat. Einer Reföderalisierung, der Bundesre-
publik sind Grenzen gesetzt, in: FAZ vom 05. 11. 1998.

29 Vgl. das Positionspapier des Landes Baden-Württem-
berg und des Freistaats Bayern „Stärkung der Eigen-
verantwortung der Länder – Reform der Finanzver-
fassung“, 25. 06. 1998 und Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg vom 29. 06. 1998.

30 Vgl. dazu etwa Pressemitteilung der AG Finanzen der
SPD-Fraktion im Bundestag vom 21. 09. 1998 und
Wieland (1999).

31 Vgl. dazu die Presseinformation der Hessischen Lan-
desregierung vom 29. 12. 1998 (Nr. 220/1998) bzw.
vom 15. 01. 1999 (Nr. 8/1999).

32 Vgl. dazu etwa auch Hidien (1998: 413) und Korioth
(1996: 258).
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